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(2) In der Gliederung der Kon-

zernbilanz dürfen die Vorräte in einem 
Posten zusammengefaßt werden, wenn 
deren Aufgliederung wegen besonde-
rer Umstände mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand verbunden wäre. 

(3) 1Der Konzernanhang und der
Anhang des Jahresabschlusses des
Mutterunternehmens dürfen zusam-
mengefaßt werden. 2 In diesem Falle 
müssen der Konzernabschluß und der
Jahresabschluß des Mutterunterneh-
mens gemeinsam offengelegt werden.
3Aus dem zusammengefassten An-
hang muss hervorgehen, welche An-
gaben sich auf den Konzern und wel-
che Angaben sich nur auf das
Mutterunternehmen beziehen. 

  (2) In der Gliederung der Kon-
zernbilanz dürfen die Vorräte in einem 
Posten zusammengefaßt werden, wenn 
deren Aufgliederung wegen besonde-
rer Umstände mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand verbunden wäre. 

(3) 1Der Konzernanhang und der
Anhang des Jahresabschlusses des 
Mutterunternehmens dürfen zusam-
mengefaßt werden. 2 In diesem Falle 
müssen der Konzernabschluß und der
Jahresabschluß des Mutterunterneh-
mens gemeinsam offengelegt werden.
3Aus dem zusammengefassten Anhang 
muss hervorgehen, welche Angaben 
sich auf den Konzern und welche 
Angaben sich nur auf das Mutterun-
ternehmen beziehen. 

§ 299    
§ 299 Stichtag für die Aufstellung   § 299 Stichtag für die Aufstellung

(1) Der Konzernabschluss ist auf
den Stichtag des Jahresabschlusses des
Mutterunternehmens aufzustellen. 

(2) 1Die Jahresabschlüsse der in den
Konzernabschluß einbezogenen Un-
ternehmen sollen auf den Stichtag des
Konzernabschlusses aufgestellt wer-
den. 2Liegt der Abschlußstichtag ei-
nes Unternehmens um mehr als drei
Monate vor dem Stichtag des Kon-
zernabschlusses, so ist dieses Unter-
nehmen auf Grund eines auf den
Stichtag und den Zeitraum des Kon-
zernabschlusses aufgestellten Zwi-
schenabschlusses in den Konzern-
abschluß einzubeziehen. 

(3) Wird bei abweichenden Ab-
schlußstichtagen ein Unternehmen
nicht auf der Grundlage eines auf den 
Stichtag und den Zeitraum des Kon-
zernabschlusses aufgestellten Zwi-
schenabschlusses in den Konzernab-
schluß einbezogen, so sind Vorgänge 
von besonderer Bedeutung für die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

  (1) Der Konzernabschluss ist auf
den Stichtag des Jahresabschlusses des
Mutterunternehmens aufzustellen. 

(2) 1Die Jahresabschlüsse der in den
Konzernabschluß einbezogenen Un-
ternehmen sollen auf den Stichtag des
Konzernabschlusses aufgestellt wer-
den. 2Liegt der Abschlußstichtag ei-
nes Unternehmens um mehr als drei
Monate vor dem Stichtag des Kon-
zernabschlusses, so ist dieses Unter-
nehmen auf Grund eines auf den
Stichtag und den Zeitraum des Kon-
zernabschlusses aufgestellten Zwi-
schenabschlusses in den Konzern-
abschluß einzubeziehen. 

(3) Wird bei abweichenden Ab-
schlußstichtagen ein Unternehmen
nicht auf der Grundlage eines auf den
Stichtag und den Zeitraum des Kon-
zernabschlusses aufgestellten Zwi-
schenabschlusses in den Konzernab-
schluß einbezogen, so sind Vorgänge 
von besonderer Bedeutung für die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
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eines in den Konzernabschluß einbe-
zogenen Unternehmens, die zwischen 
dem Abschlußstichtag dieses Unter-
nehmens und dem Abschlußstichtag 
des Konzernabschlusses eingetreten 
sind, in der Konzernbilanz und der
Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung zu berücksichtigen oder im
Konzernanhang anzugeben. 

eines in den Konzernabschluß einbe-
zogenen Unternehmens, die zwischen 
dem Abschlußstichtag dieses Unter-
nehmens und dem Abschlußstichtag 
des Konzernabschlusses eingetreten
sind, in der Konzernbilanz und der
Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung zu berücksichtigen oder im
Konzernanhang anzugeben. 

§ 300    

Vierter Titel. Vollkonsolidierung   Vierter Titel. Vollkonsolidierung
    
§ 300 Konsolidierungsgrundsät-
ze. Vollständigkeitsgebot 

  § 300 Konsolidierungsgrundsät-
ze. Vollständigkeitsgebot 

(1) 1 In dem Konzernabschluß ist
der Jahresabschluß des Mutterunter-
nehmens mit den Jahresabschlüssen
der Tochterunternehmen zusammen-
zufassen. 2 1)  An  die  Stelle  der  dem
Mutterunternehmen gehörenden An-
teile an den einbezogenen Tochter-
unternehmen treten die Vermögens-
gegenstände, Schulden, Rechnungs-
abgrenzungsposten, Bilanzierungshil-
fen und Sonderposten der Tochter-
unternehmen, soweit sie nach dem
Recht des Mutterunternehmens bi-
lanzierungsfähig sind und die Eigen-
art des Konzernabschlusses keine Ab-
weichungen bedingt oder in den
folgenden Vorschriften nichts anderes
bestimmt ist. 

  (1) 1 In dem Konzernabschluß ist
der Jahresabschluß des Mutterunter-
nehmens mit den Jahresabschlüssen
der Tochterunternehmen zusammen-
zufassen. 2 1) An die Stelle der dem
Mutterunternehmen gehörenden An-
teile an den einbezogenen Tochter-
unternehmen treten die Vermögens-
gegenstände, Schulden, Rechnungs-
abgrenzungsposten und Sonderposten
der Tochterunternehmen, soweit sie 
nach dem Recht des Mutterunter-
nehmens bilanzierungsfähig sind und 
die Eigenart des Konzernabschlusses 
keine Abweichungen bedingt oder in
den folgenden Vorschriften nichts an-
deres bestimmt ist. 

(2) 1Die Vermögensgegenstände,
Schulden und Rechnungsabgren-
zungsposten sowie die Erträge und
Aufwendungen der in den Konzern-
abschluß einbezogenen Unternehmen 
sind unabhängig von ihrer Berück-
sichtigung in den Jahresabschlüssen
dieser Unternehmen vollständig auf-
zunehmen, soweit nach dem Recht
des Mutterunternehmens nicht ein 

  (2) 1Die Vermögensgegenstände,
Schulden und Rechnungsabgren-
zungsposten sowie die Erträge und
Aufwendungen der in den Konzern-
abschluß einbezogenen Unternehmen 
sind unabhängig von ihrer Berück-
sichtigung in den Jahresabschlüssen 
dieser Unternehmen vollständig auf-
zunehmen, soweit nach dem Recht
des Mutterunternehmens nicht ein

_______________________________________________________________________ 
1) Zur Anwendung von § 300 Abs. 1 Satz 2 aF und nF siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 

EGHGB; zum Wahlrecht siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB; abgedr. unter Nr. 2. 
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Bilanzierungsverbot oder ein Bilan-
zierungswahlrecht besteht. 2Nach dem 
Recht des Mutterunternehmens zu-
lässige Bilanzierungswahlrechte dür-
fen im Konzernabschluß unabhängig
von ihrer Ausübung in den Jahresab-
schlüssen der in den Konzernabschluß
einbezogenen Unternehmen ausgeübt
werden. 3Ansätze, die auf der An-
wendung von für Kreditinstitute oder
Versicherungsunternehmen wegen der 
Besonderheiten des Geschäftszweigs 
geltenden Vorschriften beruhen, dür-
fen beibehalten werden; auf die An-
wendung dieser Ausnahme ist im
Konzernanhang hinzuweisen. 

Bilanzierungsverbot oder ein Bilan-
zierungswahlrecht besteht. 2Nach dem 
Recht des Mutterunternehmens zu-
lässige Bilanzierungswahlrechte dür-
fen im Konzernabschluß unabhängig 
von ihrer Ausübung in den Jahresab-
schlüssen der in den Konzernabschluß
einbezogenen Unternehmen ausgeübt
werden. 3Ansätze, die auf der An-
wendung von für Kreditinstitute oder 
Versicherungsunternehmen wegen der 
Besonderheiten des Geschäftszweigs 
geltenden Vorschriften beruhen, dür-
fen beibehalten werden; auf die An-
wendung dieser Ausnahme ist im 
Konzernanhang hinzuweisen. 

§ 301    
 

§ 301 Kapitalkonsolidierung   § 301 Kapitalkonsolidierung 
(1)1) 1Der Wertansatz der dem Mut-

terunternehmen gehörenden Anteile 
an einem in den Konzernabschluß ein-
bezogenen Tochterunternehmen wird 
mit dem auf diese Anteile entfallen-
den Betrag des Eigenkapitals des Toch-
terunternehmens verrechnet. 2Das 
Eigenkapital ist anzusetzen 
1. entweder mit dem Betrag, der dem 

Buchwert der in den Konzern-
abschluß aufzunehmenden Vermö-
gensgegenstände, Schulden, Rech-
nungsabgrenzungsposten, Bilanzie-
rungshilfen und Sonderposten,
gegebenenfalls nach Anpassung der 
Wertansätze nach § 308 Abs. 2, 
entspricht, oder 

2. mit dem Betrag, der dem Wert der
in den Konzernabschluß aufzu-
nehmenden Vermögensgegenstän-
de, Schulden, Rechnungsabgren-
zungsposten, Bilanzierungshilfen
und Sonderposten entspricht, der
diesen an dem für die Verrechnung

  (1)1) 1Der Wertansatz der dem Mut-
terunternehmen gehörenden Anteile 
an einem in den Konzernabschluß ein-
bezogenen Tochterunternehmen wird 
mit dem auf diese Anteile entfallen-
den Betrag des Eigenkapitals des Toch-
terunternehmens verrechnet. 2Das
Eigenkapital ist mit dem Betrag an-
zusetzen, der dem Zeitwert der
in den Konzernabschluss aufzu-
nehmenden Vermögensgegenstän-
de, Schulden, Rechnungsabgren-
zungsposten und Sonderposten 
entspricht, der diesen an dem für 
die Verrechnung nach Absatz 2
maßgeblichen Zeitpunkt beizule-
gen ist. 3Rückstellungen sind 
nach § 253 Abs. 1 Satz 2 und 3,
Abs. 2 und latente Steuern nach 
§ 274 Abs. 2 zu bewerten. 
 

_______________________________________________________________________ 
1) Zur Anwendung von § 301 Abs. 1 aF und nF siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 4 und 5 und Abs. 5 

EGHGB; zum Wahlrecht siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB; abgedr. unter Nr. 2. 
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nach Absatz 2 gewählten Zeitpunkt 
beizulegen ist. 

3Bei Ansatz mit dem Buchwert nach
Satz 2 Nr. 1 ist ein sich ergebender
Unterschiedsbetrag den Wertansätzen
von in der Konzernbilanz anzuset-
zenden Vermögensgegenständen und
Schulden des jeweiligen Tochterun-
ternehmens insoweit zuzuschreiben
oder mit diesen zu verrechnen, als
deren Wert höher oder niedriger ist
als der bisherige Wertansatz. 4Die an-
gewandte Methode ist im Konzern-
anhang anzugeben. 

(2)1) 1Die Verrechnung nach Ab-
satz 1 wird auf der Grundlage der
Wertansätze zum Zeitpunkt des Er-
werbs der Anteile oder der erstmali-
gen Einbeziehung des Tochterunter-
nehmens in den Konzernabschluß
oder, beim Erwerb der Anteile zu 
verschiedenen Zeitpunkten, zu dem
Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen 
Tochterunternehmen geworden ist,
durchgeführt. 2Der gewählte Zeit-
punkt ist im Konzernanhang anzuge-
ben. 
 

  (2)1) 1Die Verrechnung nach Ab-
satz 1 ist auf Grundlage der Wert-
ansätze zu dem Zeitpunkt durch-
zuführen, zu dem das Unterneh-
men Tochterunternehmen gewor-
den ist. 2Können die Wertansätze 
zu diesem Zeitpunkt nicht end-
gültig ermittelt werden, sind sie
innerhalb der darauf folgenden
zwölf Monate anzupassen. 3 Ist ein 
Mutterunternehmen erstmalig zur 
Aufstellung eines Konzernab-
schlusses verpflichtet, sind die
Wertansätze zum Zeitpunkt der
Einbeziehung des Tochterunter-
nehmens in den Konzernabschluss 
zugrunde zu legen, soweit das
Unternehmen nicht in dem Jahr
Tochterunternehmen geworden 
ist, für das der Konzernabschluss
aufgestellt wird. 4Das Gleiche gilt 
für die erstmalige Einbeziehung
eines Tochterunternehmens, auf 
die bisher gemäß § 296 verzichtet 
wurde. 

(3)2) 1Ein bei der Verrechnung
nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 entstehen-

  (3)2) 1Ein nach der Verrechnung 
verbleibender Unterschiedsbetrag ist

_______________________________________________________________________ 
1) Zur Anwendung von § 301 Abs. 2 aF und nF siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 4 und 5 und Abs. 5 

EGHGB; zum Wahlrecht siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB; abgedr. unter Nr. 2. 
2) Zur Anwendung von § 301 Abs. 3 aF und nF siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 EGHGB; 

zum Wahlrecht siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB; abgedr. unter Nr. 2. 
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der oder ein nach Zuschreibung oder
Verrechnung nach Absatz 1 Satz 3 
verbleibender Unterschiedsbetrag ist 
in der Konzernbilanz, wenn er auf
der Aktivseite entsteht, als Geschäfts-
oder Firmenwert und, wenn er auf
der Passivseite entsteht, als Unter-
schiedsbetrag aus der Kapitalkonsoli-
dierung auszuweisen. 2Der Posten und 
wesentliche Änderungen gegenüber 
dem Vorjahr sind im Anhang zu er-
läutern. 3Werden Unterschiedsbeträge 
der Aktivseite mit solchen der Passiv-
seite verrechnet, so sind die verrech-
neten Beträge im Anhang anzugeben. 

in der Konzernbilanz, wenn er auf der
Aktivseite entsteht, als Geschäfts- oder 
Firmenwert und, wenn er auf der Pas-
sivseite entsteht, unter dem Posten 
„Unterschiedsbetrag aus der Ka-
pitalkonsolidierung“ nach dem 
Eigenkapital auszuweisen. 2Der 
Posten und wesentliche Änderungen 
gegenüber dem Vorjahr sind im An-
hang zu erläutern. 
 

(4)1) 1Absatz 1 ist nicht auf Anteile
an dem Mutterunternehmen anzu-
wenden, die dem Mutterunterneh-
men oder einem in den Konzern-
abschluß einbezogenen Tochterunter-
nehmen gehören. 2Solche Anteile 
sind in der Konzernbilanz als eigene 
Anteile im Umlaufvermögen geson-
dert auszuweisen. 

  (4)1) Anteile an dem Mutterun-
ternehmen, die einem in den
Konzernabschluss einbezogenen
Tochterunternehmen gehören,
sind in der Konzernbilanz als ei-
gene Anteile des Mutterunter-
nehmens mit ihrem Nennwert
oder, falls ein solcher nicht vor-
handen ist, mit ihrem rechneri-
schen Wert, in der Vorspalte of-
fen von dem Posten „Gezeich-
netes Kapital“ abzusetzen. 

§ 302    

§ 3022) Kapitalkonsolidierung bei 
Interessenzusammenführung 

  § 302 (aufgehoben) 

(1) Ein Mutterunternehmen darf
die in § 301 Abs. 1 vorgeschriebene
Verrechnung der Anteile unter den
folgenden Voraussetzungen auf das 
gezeichnete Kapital des Tochterun-
ternehmens beschränken: 
1. die zu verrechnenden Anteile be-

tragen mindestens neunzig vom
Hundert des Nennbetrags oder, 
falls ein Nennbetrag nicht vorhan-

   

_______________________________________________________________________ 
1) Zur Anwendung von § 301 Abs. 4 aF und nF siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 EGHGB; 

zum Wahlrecht siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB; abgedr. unter Nr. 2. 
2) Zur Anwendung von § 302 aF siehe Art. 66 Abs. 5 sowie Art. 67 Abs. 5 EGHGB; abgedr.  

unter Nr. 2. 

beck-shop.de 



1 HGB § 303 Art. 1 BilMoG/Art. 1 MicroBilG 

144 

§§ 8 b, 9, 238–342e aF   §§ 8 b, 9, 238–342e nF 
    
den ist, des rechnerischen Wertes
der Anteile des Tochterunterneh-
mens, die nicht eigene Anteile sind, 

2. die Anteile sind auf Grund einer
Vereinbarung erworben worden,
die die Ausgabe von Anteilen eines
in den Konzernabschluß einbezo-
genen Unternehmens vorsieht, und 

3. eine in der Vereinbarung vorgese-
hene Barzahlung übersteigt nicht 
zehn vom Hundert des Nennbe-
trags oder, falls ein Nennbetrag
nicht vorhanden ist, des rechneri-
schen Wertes der ausgegebenen
Anteile. 

(2) Ein sich nach Absatz 1 erge-
bender Unterschiedsbetrag ist, wenn
er auf der Aktivseite entsteht, mit den
Rücklagen zu verrechnen oder, wenn
er auf der Passivseite entsteht, den
Rücklagen hinzuzurechnen. 

(3) Die Anwendung der Methode
nach Absatz 1 und die sich daraus er-
gebenden Veränderungen der Rück-
lagen sowie Name und Sitz des Un-
ternehmens sind im Konzernanhang
anzugeben. 
§ 303    
§ 303 Schuldenkonsolidierung   § 303 Schuldenkonsolidierung 

(1) Ausleihungen und andere
Forderungen, Rückstellungen und
Verbindlichkeiten zwischen den in
den Konzernabschluß einbezogenen
Unternehmen sowie entsprechende
Rechnungsabgrenzungsposten sind
wegzulassen. 

(2) Absatz 1 braucht nicht ange-
wendet zu werden, wenn die wegzu-
lassenden Beträge für die Vermittlung
eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des
Konzerns nur von untergeordneter 
Bedeutung sind. 

  (1) Ausleihungen und andere
Forderungen, Rückstellungen und
Verbindlichkeiten zwischen den in
den Konzernabschluß einbezogenen
Unternehmen sowie entsprechende
Rechnungsabgrenzungsposten sind
wegzulassen. 

(2) Absatz 1 braucht nicht ange-
wendet zu werden, wenn die wegzu-
lassenden Beträge für die Vermittlung
eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns nur von untergeordneter
Bedeutung sind. 
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§ 304 Behandlung der Zwischen-
ergebnisse 

  § 304 Behandlung der Zwischen-
ergebnisse 

(1) In den Konzernabschluß zu
übernehmende Vermögensgegenstän-
de, die ganz oder teilweise auf Liefe-
rungen oder Leistungen zwischen in 
den Konzernabschluß einbezogenen
Unternehmen beruhen, sind in der
Konzernbilanz mit einem Betrag an-
zusetzen, zu dem sie in der auf den
Stichtag des Konzernabschlusses auf-
gestellten Jahresbilanz dieses Unter-
nehmens angesetzt werden könnten,
wenn die in den Konzernabschluß
einbezogenen Unternehmen auch 
rechtlich ein einziges Unternehmen
bilden würden. 

(2) Absatz 1 braucht nicht ange-
wendet zu werden, wenn die Behand-
lung der Zwischenergebnisse nach
Absatz 1 für die Vermittlung eines
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechenden Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns
nur von untergeordneter Bedeutung 
ist. 

  (1) In den Konzernabschluß zu
übernehmende Vermögensgegenstän-
de, die ganz oder teilweise auf Liefe-
rungen oder Leistungen zwischen in 
den Konzernabschluß einbezogenen
Unternehmen beruhen, sind in der
Konzernbilanz mit einem Betrag an-
zusetzen, zu dem sie in der auf den
Stichtag des Konzernabschlusses auf-
gestellten Jahresbilanz dieses Unter-
nehmens angesetzt werden könnten,
wenn die in den Konzernabschluß
einbezogenen Unternehmen auch 
rechtlich ein einziges Unternehmen
bilden würden. 

(2) Absatz 1 braucht nicht ange-
wendet zu werden, wenn die Behand-
lung der Zwischenergebnisse nach
Absatz 1 für die Vermittlung eines
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechenden Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Konzerns
nur von untergeordneter Bedeutung 
ist. 

    

§ 305 Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung 

  § 305 Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung 

(1) In der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung sind 
1. bei den Umsatzerlösen die Erlöse 

aus Lieferungen und Leistungen
zwischen den in den Konzern-
abschluß einbezogenen Unterneh-
men mit den auf sie entfallenden
Aufwendungen zu verrechnen, so-
weit sie nicht als Erhöhung des Be-
stands an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen oder als andere akti-
vierte Eigenleistungen auszuweisen 
sind, 

2. andere Erträge aus Lieferungen und
Leistungen zwischen den in den

  (1) In der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung sind 
1. bei den Umsatzerlösen die Erlöse

aus Lieferungen und Leistungen
zwischen den in den Konzern-
abschluß einbezogenen Unterneh-
men mit den auf sie entfallenden 
Aufwendungen zu verrechnen, so-
weit sie nicht als Erhöhung des Be-
stands an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen oder als andere akti-
vierte Eigenleistungen auszuweisen 
sind, 

2. andere Erträge aus Lieferungen und
Leistungen zwischen den in den
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Konzernabschluß einbezogenen
Unternehmen mit den auf sie ent-
fallenden Aufwendungen zu ver-
rechnen, soweit sie nicht als andere 
aktivierte Eigenleistungen auszu-
weisen sind. 
(2) Aufwendungen und Erträge

brauchen nach Absatz 1 nicht wegge-
lassen zu werden, wenn die wegzulas-
senden Beträge für die Vermittlung
eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns nur von untergeordneter
Bedeutung sind. 

Konzernabschluß einbezogenen
Unternehmen mit den auf sie ent-
fallenden Aufwendungen zu ver-
rechnen, soweit sie nicht als andere 
aktivierte Eigenleistungen auszu-
weisen sind. 
(2) Aufwendungen und Erträge

brauchen nach Absatz 1 nicht wegge-
lassen zu werden, wenn die wegzulas-
senden Beträge für die Vermittlung
eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns nur von untergeordneter
Bedeutung sind. 

§ 306    

§ 3061) Steuerabgrenzung   § 3061) Latente Steuern 
1 Ist das im Konzernabschluß aus-

gewiesene Jahresergebnis auf Grund
von Maßnahmen, die nach den Vor-
schriften dieses Titels durchgeführt
worden sind, niedriger oder höher als
die Summe der Einzelergebnisse der
in den Konzernabschluß einbezoge-
nen Unternehmen, so ist der sich für
das Geschäftsjahr und frühere Ge-
schäftsjahre ergebende Steuerauf-
wand, wenn er im Verhältnis zum
Jahresergebnis zu hoch ist, durch Bil-
dung eines Abgrenzungspostens auf
der Aktivseite oder, wenn er im Ver-
hältnis zum Jahresergebnis zu niedrig 
ist, durch Bildung einer Rückstellung
nach § 249 Abs. 1 Satz 1 anzupassen, 
soweit sich der zu hohe oder der zu
niedrige Steueraufwand in späteren
Geschäftsjahren voraussichtlich aus-
gleicht. 2Der Posten ist in der Kon-
zernbilanz oder im Konzernanhang 
gesondert anzugeben. 3Er darf mit 
den Posten nach § 274 zusammenge-
faßt werden. 

  1Führen Maßnahmen, die nach
den Vorschriften dieses Titels
durchgeführt worden sind, zu
Differenzen zwischen den han-
delsrechtlichen Wertansätzen der
Vermögensgegenstände, Schulden 
oder Rechnungsabgrenzungspos-
ten und deren steuerlichen Wert-
ansätzen und bauen sich diese
Differenzen in späteren Ge-
schäftsjahren voraussichtlich wie-
der ab, so ist eine sich insgesamt 
ergebende Steuerbelastung als
passive latente Steuern und eine 
sich insgesamt ergebende Steuer-
entlastung als aktive latente Steu-
ern in der Konzernbilanz anzu-
setzen. 2Die sich ergebende
Steuerbe- und die sich ergebende
Steuerentlastung können auch
unverrechnet angesetzt werden.
3Differenzen aus dem erstmali-
gen Ansatz eines nach § 301 
Abs. 3 verbleibenden Unter-
schiedsbetrages bleiben unbe-

_______________________________________________________________________ 
1) Zur Anwendung von § 306 aF und nF siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 sowie Art. 67 

Abs. 6 EGHGB; zum Wahlrecht siehe Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB; abgedr. unter Nr. 2. 
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